
Hinweise zur Lehrauftragserteilung

[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|	Der Anspruch auf Vergütung entfällt, wenn Sie (z.B. wegen Krankheit) ihrer Lehrverpflichtung nicht genügen können.
Die festgesetzte Vergütung ist einkommensteuerpflichtig.

[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|	Das Lehrbeauftragtenverhältnis ist ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis besonderer Art. Danach sind Sie verpflichtet, die bezeichnete Lehrveranstaltung durchzuführen sowie den Unterricht selbständig zu erarbeiten und zu gestalten. In dem durch diesen Lehrauftrag beschriebenen Verantwortungsbereich sind Sie weisungsunabhängig. 
Der Lehrauftrag begründet oder verlängert kein Arbeitsverhältnis.

[bookmark: Kontrollkästchen3]|_|	Sollten Sie ein Arbeitsverhältnis mit der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität eingehen, teilen Sie dies bitte umgehend dem Dekanat mit. Ein Anspruch auf Vergütung des Lehrauftrages besteht dann nicht; er ist innerhalb der Arbeitszeit wahrzunehmen.

[bookmark: Kontrollkästchen4]|_|	Ich bitte Sie, dem Institut umgehend zum Ende der Vorlesungszeit (spätestens zum Semesterende) auf dem beigefügten Vordruck verbindlich zu erklären, in welchem zeitlichen Umfang Sie den Lehrauftrag wahrgenommen haben und dies vom Institut bestätigen zu lassen. Fahrtkosten werden vom Fachbereich nicht erstattet.
Das Dekanat veranlasst die Auszahlung.

[bookmark: Kontrollkästchen5]|_|	Es handelt sich um einen Lehrauftrag nach § 82 Abs. 1 Satz 4 HHG (wissenschaftliche Mitarbeiter/BAT).

[bookmark: Kontrollkästchen6]|_|	Es handelt sich um einen Lehrauftrag in sinngemäßer Anwendung von § 82 Abs. 1 Satz 4 HHG (wissenschaftliche Assistenten/C1).

[bookmark: Kontrollkästchen7]|_|	Die Erteilung des Lehrauftrages geschieht unter dem Vorbehalt, dass Ihr Dienstvorgesetzter der Lehrtätigkeit zustimmt. Eine Ablichtung der Zustimmungserklärung bitte ich dem Dekanat zu übersenden.

[bookmark: Kontrollkästchen8]|_|	Bitte teilen Sie dem Dekanat die Adresse des für Sie zuständigen Finanzamtes mit.
	 Das Finanzamt erhält eine Kontrollmitteilung, wenn Sie bis zum Ende des Jahres mehr als 1.500,-- Euro an Lehrauftragsvergütung bekommen haben.

[bookmark: Kontrollkästchen9]|_|	Selbständige Künstler und Publizisten sind nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz in der gesetzlichen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung pflichtversichert. Bitte teilen Sie es dem Dekanat umgehend mit, wenn Sie zu diesem Personenkreis gehören.

[bookmark: Kontrollkästchen10]|_|	Der Lehrauftrag ist außerhalb der Arbeitszeit wahrzunehmen.
